
 
Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 - 3. überarbeitete Fassung 

 

Seite 1 von 47 

 

 

 

Feldanweisung  
für die  

Präzisionsnivellements  
zur  

Erneuerung und Wiederholung  
des  

Deutschen Haupthöhennetzes (DHHN)  
im  

Zeitraum 2006 bis 2011 
 

 
(Nivellement-Feldanweisung 2006–2011) 

 
 

3. überarbeitete Fassung vom 01.08.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen 
der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV) 

 



 
Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 - 3. überarbeitete Fassung 

 

Seite 2 von 47 

Inhaltsverzeichnis 

Vorbemerkung 

I.  Netzentwurf, Linienverlauf und Punktfestlegung 

1. Netzentwurf und zeitliche Einteilung der Messungen 
2. Änderungen des Linienverlaufs 
3. Anmessung von vorhandenen Höhenfestpunkten 
4. Erhaltung von Nivellementslinien 
5. Vermarkung 
6. Höhenfestpunkt-Beschreibung 

II.  Messausrüstung 

1. Nivellierinstrumente 
2. Nivellierlatten 
3. Lattenuntersätze 
4. Instrumentenstative 
5. Personal 

III. Einflüsse auf den Messvorgang - Eliminierung und Berücksichtigung 

1. Instrumentenbezogene Einflüsse 
2. Nivellierlattenbezogene Einflüsse 
3. Äußere Einflüsse 

IV.  Messungen 

1. Arbeitsplanung 
2. Prüfung und Überwachung der Ausrüstung vor und während der Messung 
3. Zielweiten 
4. Durchführung der Messung 

V.  Genauigkeitsmaße zur Beurteilung der Messungen 

1. Standpunktgenauigkeit 
2. Genauigkeit des Nivellements 

2.1 Zulässige Abweichungen 
2.2 Standardabweichungen 
 

VI. Strom- und Talübergangsmessungen 

VII. Verkehrssicherung 

VIII.  Reduktionen 

1. Gezeitenreduktion 
2. Normalhöhenreduktion 

IX. Automationsgerechte Datenerfassung  

 



 
Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 - 3. überarbeitete Fassung 

 

Seite 3 von 47 

X.  Definitionen, Bezeichnungen und Abkürzungen  

1. Knotenpunkt- und Linienbezeichnungen 
2. Bezeichnungen und Abkürzungen 

 

Anlagen 

1. Literatur   
2. Netzentwurf des DHHN  
3. HFP-Beschreibung (AFIS® – Beispiel Niedersachsen) 
4. Digitalnivelliere höchster Genauigkeit  
5. Kritische Zielweiten bei Präzisionsdigitalnivellieren 
6. Headerdaten 
7. Kalibrierung der Präzisionsnivellierlatten 
8. Magnetfelduntersuchung der Nivellierinstrumente 

 

Anhang 

1. Handhabung der zulässigen Differenz der beiden Mittel aus Erst- und Nach-
messung ZΔ  

2. Beobachtungsschema 
3. Empfohlene Ablesefolgen 
4. Beispiele für die Messarten (Header 12B) 

 

Abkürzungsverzeichnis 

AdV Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland  

AFIS®  Amtliches Festpunkt-Informationssystem 
AVN  Allgemeine Vermessungs-Nachrichten 
BKG  Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
DHHN 92 Deutsches Haupthöhennetz 1992 (ebenso 1912, 1985) 
DHSN 96 Deutsches Hauptschwerenetz 1996 
DIN  Deutsches Institut für Normung e. V.  
EDBS  Einheitliche Datenbankschnittstelle 
EPN  EUREF Permanent Network 
ETRS89 European Terrestrial Reference System 1989 
EUREF European Reference Frame 
GGP   Geodätischer Grundnetzpunkt 
GNSS  Global Navigation Satellite System 
GREF  German Reference Network 
GUM  Guide to the Expression of Uncertainly in Measurement  
GUV   Gesetzliche Unfallverhütungsvorschriften 
HFP   Höhenfestpunkt 
HM   Höhenmarke 

 



 
Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 - 3. überarbeitete Fassung 

 

Seite 4 von 47 

IGS   International GNSS Service 
ISO   International Organization for Standardization 
MdI   Ministerium des Innern der Deutschen Demokratischen Republik 
NIMEDA Nivellement-Messdatenbank 
NR   Normalhöhenreduktion 
ÖbVI  Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
PKZ   Punktkennzeichen 
RSA   Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 
SAPOS® Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung 
SNN 56 Staatliches Nivellementsnetz 1956 (ebenso 1976) 
UELN  Unified European Levelling Network 
UF   Unterirdische Festlegung 
UTM   Universal Transverse Mercator 
VRONI Software zur Vorverarbeitung roher Nivellementsdaten 
ZfV   Zeitschrift für Vermessungswesen 
ZWIRN Software zur Zwischenverarbeitung roher Nivellementsdaten

 



 
Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 - 3. überarbeitete Fassung 

 

Seite 5 von 47 

Vorbemerkung 

Den Richtlinien für den einheitlichen Raumbezug des amtlichen Vermessungswe-
sens in der Bundesrepublik Deutschland (AdV 2006) folgend, sollen die Höhenfest-
punkte 1. Ordnung aufgrund großräumiger tektonischer oder anthropogener Höhen-
bewegungen der Erdoberfläche in geeigneten Zeitabständen neu gemessen werden. 

Zur Ausführung der Messungen wurde die vorliegende Feldanweisung als eine 
Sammlung von Empfehlungen und Arbeitsrichtlinien zur einheitlichen Ausführung von 
Präzisionsnivellements zur Erneuerung und Wiederholung des Deutschen Haupthö-
hennetzes (DHHN) verfasst. Sie ist ein Leitfaden für alle beteiligten Vermessungs-
stellen, um eine bundesweit flächendeckende Einheitlichkeit von Messung und Aus-
wertung sowie eine Qualitätssicherung zu gewährleisten.  

Zugleich sollen Wege aufgezeigt werden, wie das herkömmliche geometrische 
Messverfahren des Präzisionsnivellements mit dem Einsatz von modernen Digitalni-
vellieren und Programmlösungen mit der notwendigen Genauigkeit durchgeführt und 
in einem lückenlosen Datenfluss weiterverarbeitet werden kann. 

Auf Grund der komplexen Thematik kann und soll diese Feldanweisung kein er-
schöpfender Leitfaden für alle beim Präzisionsnivellement anfallenden Tätigkeiten 
sein. Vielmehr wird auf die anerkannten Regeln des Präzisionsnivellements mittels 
Digitalnivellieren verwiesen, die in den einschlägigen Erlassen, Richtlinien und fachli-
chen Weisungen der Landesvermessungsbehörden sowie in den Lehrbüchern und 
DIN- und ISO-Normen enthalten sind (s. Anlage 1). 

Ferner wird davon ausgegangen, dass 

• die Arbeiten in Bezug auf das Instrumentarium und den daraus abgeleiteten Ar-
beitsabläufen die aktuellen wissenschaftlichen und praktischen Erkenntnisse 
berücksichtigen, 

• unter den derzeitigen Rahmenbedingungen (Personal, Kosten, Zeit) eine ange-
messene Relation zwischen der angestrebten Genauigkeit und wirtschaftlich 
vertretbaren Gesichtpunkten eingehalten wird 

• und sich die Wiederholungs- und Erneuerungsmessungen an den aktuellen Hö-
henfestpunkten 1. Ordnung ausrichten, um nach einer Auswertung die neuen 
Höhen mit den bestehenden amtlichen Höhen (Höhenzeitfolge) möglichst lü-
ckenlos vergleichen und analysieren zu können. 
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I. Netzentwurf, Linienverlauf und Punktfestlegung 

1. Netzentwurf und zeitliche Einteilung der Messungen 

Für die Erneuerung und Wiederholung des Deutschen Haupthöhennetzes 
ist der in Anlage 2 dargestellte Netzentwurf (etwa 60% des DHHN 92)1 als 
Minimalziel anzuhalten. Zusätzliche Messungen der Bundesländer können 
in die Auswertung aufgenommen werden. Die Wiederholungsmessungen 
sollen innerhalb einer festgelegten Frist in Zusammenarbeit aller Bundes-
länder und der Nachbarstaaten zügig durchgeführt werden, um epochen-
gleiche Ergebnisse zu erzielen. Als Zeitraum der Messung werden die Jah-
re 2006–2011 festgelegt (AdV 2005). 

2. Änderungen des Linienverlaufs 

Der Verlauf der Nivellementslinien im Netzentwurf ist grundsätzlich beizu-
behalten. Linienverlegungen müssen auf das unbedingt notwendige Maß 
beschränkt bleiben. 

Ausnahmen vom Grundsatz, Linienverlegungen zu vermeiden, können in 
begrenzten Abschnitten vor allem dann in Betracht kommen, wenn mehre-
re aufeinander folgende Altpunkte zerstört oder unbrauchbar sind und Er-
satzpunkte auf einem stabilisierungs- und messtechnisch günstigeren 
Messweg festgelegt werden können. Ferner können Sicherheitsaspekte 
wegen gefährlicher Verkehrsverhältnisse bei der Messung und späteren 
Anbindung Linienverlegungen erfordern. 

Die Oberflächenschwerewerte an den neuen HFP (Ersatzpunkten) sind 
bedarfsgerecht zu bestimmen (s. Abschnitt VIII Nr. 2). 

3.  Anmessung von vorhandenen Höhenfestpunkten 

Nach Möglichkeit sind alle vorhandenen HFP, auch die seitlich der Linie 
gelegenen HFP 1.O., anzumessen. Dies gilt insbesondere für die Reprä-
sentativpunkte, wie UF und HM sowie GGP (s. Anhang 2 Nr. 2). 

Muss auf einem Abschnitt ein neuer Linienverlauf festgelegt werden und 
kommt dadurch ein HFP seitlich der neuen Linie zu liegen, so ist auch er 
erneut zu bestimmen, um genügend Daten für die Untersuchung von Hö-
henwertänderungen zu gewinnen (Höhenzeitfolge). 

Vorhandene Ortsschleifen können als Sicherungsnetze zur Überprüfung 
von Knotenpunkten gemessen werden. Bei Abgabe an die Rechenstellen 
sind sie als Kontrollmessung mit der Kennung 5 bzw. 8 (Headersatz 12B 
Kennung II Art der Messung, s. Anlage 6) einzureichen.  

                                                 
1 Der Umfang der Erneuerung und Wiederholung beträgt einschließlich der optionalen Nivellementsli-
nien im März 2009 ca. 80% des DHHN 92. 
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4. Erhaltung von Nivellementslinien  

Verlorengegangene HFP im Linienverlauf sind zu ersetzen. Der mittlere 
Punktabstand in der Nivellementslinie soll rund 700 m betragen. In Ortsla-
gen sind dichtere Punktabstände zu empfehlen.  

5. Vermarkung 

Neue Höhenbolzen müssen aus korrosionsbeständigem Metall nach DIN 
18708 (DIN 1998) (z. B. Nirosta Material) bestehen. UF und HFP-Pfeiler 
sind spätestens im Herbst des Jahres vor der Messung einzubringen. 
Vermarkungen an Neubauten sind zu vermeiden. Regional bewährte Ver-
markungsarten können weiterhin verwendet werden. 

6. Höhenfestpunkt-Beschreibung 

HFP sind nach den bundeseinheitlichen Festlegungen des Amtlichen 
Festpunktinformationssystems (AFIS®) zu beschreiben (s. Anlage 3). 

II. Messausrüstung 

1. Nivellierinstrumente 

Für die Messungen werden grundsätzlich Digitalnivelliere höchster Genau-
igkeit mit Fernrohröffnungen von 30 bis 50 mm und 20- bis 40-facher Ver-
größerung eingesetzt (s. Anlage 4). Die Software der Digitalnivelliere soll 
auf dem neuesten Stand sein (Staiger und Witte 2005). Die Software-
Version ist zu dokumentieren (Schlüsseldatei) und Änderungen den Re-
chenstellen mitzuteilen. 

Es dürfen nur solche Nivellierinstrumente eingesetzt werden, die eine em-
pirische Standardabweichung2 von 0,4 mm/km Doppelnivellement errei-
chen und nachgewiesener Weise unempfindlich auf das Erdmagnetfeld 
reagieren (s. Abschnitt IV Nr. 2).  

2. Nivellierlatten 

Alle Präzisionsnivellierlatten müssen der DIN 18717 (DIN 1996) entspre-
chen. Für sie sind jährlich das mittlere Lattenmeter m0 (im mittleren Brenn-
spurbereich der Barcodierung) und bei Bedarf der thermische Ausdeh-
nungskoeffizient α auf Vertikal-Interferenzkomparatoren zu bestimmen 
(s. Anlage 7). Ist er nicht individuell bestimmt, so wird ein Wert von 
0,7 ppm·K-1 eingeführt.  

Nivellierlatten sind schonend und sachgerecht (durchhangfrei und unter-
legt) in einem geeigneten Behälter zu transportieren. 

                                                 
2 Im Sinne des „Leitfadens zur Angabe der Unsicherheit beim Messen - GUM“ als Standardunsicher-
heit Typ A zu verstehen (DIN 1999), s. auch Heister (2001). 
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3.  Lattenuntersätze 

Für die Wechselpunkte der Nivellierlatten sind in der Regel 6 kg schwere 
Lattenuntersätze (Frösche) mit einem Aufsatzzapfen zu verwenden.  

Die Lattenuntersätze sind den Bodenverhältnissen entsprechend zu fixie-
ren, so dass die Gefahr nachträglichen Einsinkens oder Hebens möglichst 
gering ist. Bei ungünstigen Bodenverhältnissen können Eisennägel oder 
-stifte mit Halbrundköpfen bzw. ausreichend lange Pflöcke bis in den stabi-
leren Unterboden eingebracht werden. 

4. Instrumentenstative 

Es sind grundsätzlich Instrumentenstative mit starren Beinen zu verwen-
den. 

5. Personal 

Jeder Messtrupp soll in der Regel aus einem Beobachter, zwei Lattenträ-
gern und einem Fahrer (Verkehrssicherung, Streckeneinteilung, Schirmhal-
ter) bestehen. Weiteres Personal kann für eine wirkungsvolle Verkehrssi-
cherung erforderlich werden (s. Abschnitt VII). Die Beobachter sollen mehr-
jährige Erfahrung im Präzisionsnivellement haben. Das Personal ist vor 
dem erstmaligen Einsatz unter anderem durch das Prüfverfahren nach ISO 
17123-2 (ISO 2001) zu schulen. Die personelle Zusammensetzung des 
Messtrupps soll für die Dauer der gesamten Messungen möglichst unver-
ändert bleiben. 

III. Einflüsse auf den Messvorgang -                                                  
Eliminierung und Berücksichtigung 

Da alle vorgesehenen Digitalnivelliere selbsthorizontierend sind (Kompen-
satornivelliere) und gleiche Bauteile wie die herkömmlichen analog-
optischen Nivelliere beinhalten, zeigen sich bei der Messung mit ihnen die 
für Kompensatornivelliere bekannten und typischen Einflüsse. Deshalb 
müssen beim Einsatz der Digitalnivelliere überwiegend die gleichen Ver-
fahren zu ihrer Eliminierung bzw. Minderung eingesetzt werden. Zusätzlich 
zu den mechanischen Komponenten (Libelle, Dreifuß usw.) müssen Teile 
der elektronischen Bildverarbeitung und Speichermedien bei Notwendig-
keit separaten Prüfungen unterzogen werden. 

Die Einflüsse und deren Beseitigung sind in den folgenden Tabellen zu-
sammengestellt. 
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1. Instrumentenbezogene Einflüsse 

Einfluss Auswirkung Berichtigung 

Restneigung der elektroni-
schen Ziellinie (Zielachsen-
dejustierung) 

Die Zielung wird jeweils 
nach oben oder nach un-
ten, aber gleichartig an je-
der Latte verfälscht. 

Gleiche Zielweiten im Rück- 
und Vorblick;  
geräteinterne Berichtigung 
durch eine Ziellinienprüfung 
(s. Abschnitt IV Nr. 2) 

Dosenlibelle zur Grobhori-
zontierung dejustiert 

Es entsteht Horizontschrä-
ge durch Schiefstellung der 
Stehachse und geringer 
Neigung des Zielstrahls. 

Justierung der Dosenlibelle, 
so dass Spielpunkt und 
Normalpunkt zusammenfal-
len. 

Kompensationsrestfehler3 Es entsteht Horizontschrä-
ge durch geringe Neigung 
des Zielstrahls. 

Es ist die Ablesefolge 
RV…VR oder RVVR zu 
wählen und eine Hin- und 
Rückmessung durchzufüh-
ren (s. Abschnitt IV Nr. 4, 
bzw. Anhang 3). 

Hysterese bei Kompensa-
tornivelliergeräten 
 

Es entsteht Horizontschrä-
ge durch Über- oder Unter-
kompensation mit geringer 
Neigung des Zielstrahls.  

Vor jeder Ablesung Ein-
schwingen des Kompensa-
tors aus immer der gleichen 
Richtung. 

Einwirkungen von magneti-
schen Feldern (Erdmagnet-
feld) 

Erzeugt eine Verfälschung 
der Höhenbestimmung; 
keine Kompensation durch 
Hin- und Rückmessung 

Überprüfung im Labor bzw. 
Herstellerzertifikat; Einfluss 
ZM muss ≤ 0,1 mm/km sein 
(s. Anlage 8) 

Unsauberes Fokussieren Führt zu Ablesungen, die 
vor allem bei Zielweiten 
< 5 m Höhenabweichungen 
bewirken. 

Sorgfältiges Fokussieren 
und mittiges Anzielen der 
Nivellierlatte. 

Unsauberes Horizontieren Es entsteht Horizontschrä-
ge durch Schiefstellung der 
Stehachse.  

Sorgfältiges Horizontieren 
mit der Dosenlibelle. 

Auslösen der Messung am 
okularseitigen Instrumen-
tenteil 

Bewirkt eine Verkippung 
der Zielachse, die den 
Kompensator in Unruhe 
versetzt. 

Gefühlvolles bzw. seitliches 
Auslösen der Messung. 

Fehlinterpretation des Lat-
tenbildes bei kritischen Ziel-
weiten 

Führt zu Ablesefehlern in 
Abhängigkeit der Lattenent-
fernung und vom Code. 

Vermeiden der hersteller-
abhängigen kritischen Ziel-
weiten (s. Anlage 5). 

                                                 
3 Der eingeführte Begriff „Kompensationsrestfehler“ wurde beibehalten, und nicht etwa im Sinne des 
GUM durch „Messabweichung“ ersetzt (vgl. auch Codeteilungsfehler, Nullpunktsfehler-Differenz, Si-
nusfehler, Zielachsfehler). 
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2. Nivellierlattenbezogene Einflüsse 

Einfluss Auswirkung Berichtigung 

Codeteilungsfehler Führt zu Fehlern bei der 
Ablesung durch Beschädi-
gungen der Codeteilung. 

Es sind nur kalibrierte Lat-
ten mit einwandfreier Co-
dierung zu verwenden. Auf 
Beschädigungen ist zu ach-
ten, die Latten sind ggf. zu 
ersetzen. 

Lattenmaßstab Bewirkt eine systematische 
Verfälschung der Lattenab-
lesungen und des Höhen-
unterschieds; keine Kom-
pensation durch Hin- und 
Rückmessung. 

Kalibrierung der Latten mit 
Bestimmung des mittleren 
Lattenmeters und rechneri-
sche Korrektion (s. Anlage 
7). 

Temperaturabhängiger Lat-
tenmaßstab 

Erzeugt eine systematische 
Verfälschung der Lattenab-
lesungen und des Höhen-
unterschieds; keine Kom-
pensation durch Hin- und 
Rückmessung. 

Sorgfältige Temperaturer-
fassung der Nivellierlatten 
im Felde (z. B. mittels Kon-
taktthermometer). 

Einsinken der Nivellierlatte 
während der Messung auf 
den Standpunkten 

Bewirkt eine systematische 
Verfälschung des Höhenun-
terschiedes. 

Es ist die Ablesefolge 
RV...VR oder RVVR zu 
wählen und eine  Hin- und 
Rückmessung durchzufüh-
ren (s. Abschnitt IV Nr. 4). 

Einsinken der Nivellierlatte 
während des Standpunkt-
wechsels 

Erzeugt eine Verfälschung 
des Höhenunterschiedes, 
wobei es zu einer leichten 
Aufsummation von positi-
ven Δh kommt. Einsinkein-
flüsse lassen sich allenfalls 
beim Vergleich des Ge-
samthöhenunterschiedes 
zwischen Hin- und Rück-
weg erkennen. 

Es ist nach Abschnitt IV 
Nr. 4 zu verfahren und eine 
Hin- und Rückmessung 
durchzuführen. Bei wei-
chem Untergrund wird eine 
Wartezeit von ca. 30 s bis 
zur ersten Messung emp-
fohlen. 
  

Schiefe und Unregelmäßig-
keiten der Aufsatzflächen 

Bewirken zufällige Mess-
abweichungen je nach Auf-
halten der Latte. 

Die Aufsatzfläche ist regel-
mäßig zu überprüfen und 
bei größeren Abweichun-
gen ein Austausch des de-
fekten Lattenfußes zu emp-
fehlen (s. Abschnitt IV 
Nr. 2). Die Platzierung der 
Latte soll immer auf dem-
selben Punkt erfolgen. 

Nullpunktsfehler-Differenz Bei ungerader Anzahl von 
Instrumentenstandpunkten 
geht die Nullpunktsfehler-
Differenz als Fehler in den 
Höhenunterschied ein.  

Es ist eine gerade Anzahl 
von Instrumentenstand-
punkten einzuhalten. 
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Sinusfehler Die Verlängerung der Nivel-
lierlattenteilung verläuft 
nicht durch den Lattenauf-
satzpunkt. 

Die Latte ist direkt in Ver-
längerung der Teilung senk-
recht aufzuhalten. 

Fehlende Codeinformatio-
nen beim Anzielen der Lat-
tenenden 

Erzeugt eine Verfälschung 
der Beobachtungen. 

Der Abstand des horizonta-
len Zielstrahls soll mindes-
tens 1% der Zielweite von 
den Lattenenden betragen. 

Lattendosenlibelle dejustiert Erzeugt abweichende Hö-
henunterschiede in Hin- 
und Rückmessung; keine 
Kompensation durch Hin- 
und Rückmessung. Der 
Einfluss ist in der Zusam-
menstellung der Δh nicht 
erkennbar. 

Die Lattendosenlibellen 
sind vor Beginn der Mes-
sung zu prüfen und ggf. zu 
justieren (s. Abschnitt IV 
Nr. 2). 

 

3. Äußere Einflüsse 

Einfluss Auswirkung Berichtigung 

Bodennahe Zielstrahlen  
 

Es entsteht eine Verfor-
mung des Zielstrahles 
durch Refraktion, was zu 
systematischen Messab-
weichungen führen kann; 
Keine Kompensation durch 
Hin- und Rückmessung. 
Der Einfluss ist in der Zu-
sammenstellung der Δh 
nicht erkennbar. 

Der horizontale Zielstrahl 
soll 0,5 m + 1% der Zielwei-
te, der untere Rand des 
Messkegels etwa 3 dm Ab-
stand vom Boden nicht un-
terschreiten. Bei starker Re-
fraktion ist eine entspre-
chend höhere Zielung ein-
zuhalten, ggf. ist die Ziel-
weite zu verringern. Hin- 
und Rückmessung sind bei 
unterschiedlichen meteoro-
logischen Bedingungen 
durchzuführen (s. Abschnitt 
IV Nr. 4). 

Lokale Refraktionseinflüsse Ergibt eine Störung durch 
verschiedenartige Tempe-
raturgradienten bei unter-
schiedlicher Luftschichtung.

Vermeiden von Messungen 
entlang störenden Umfel-
des (z. B. Öffnungen an 
Gebäuden, KfZ). 

Ungleiche oder sich än-
dernde Lattenbeleuchtung  

Es entstehen geräteinterne 
Probleme bei der Identifizie-
rung des Messsignals, so 
dass eine systematische 
Abweichung der Mess-
ergebnisse möglich ist. 

Es sind freie Sichten zu 
gewährleisten und der vom 
Sensor erfasste Lattenab-
schnitt schattenfrei zu hal-
ten, bzw. komplett zu ver-
schatten. 
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Einsinkbewegung des  
Statives 

Erzeugt eine Verfälschung 
des Höhenunterschiedes. 

Das Stativ ist auf festem 
Untergrund aufzustellen 
und eine zügige Beobach-
tung mit den Ablesefolgen 
RV ... VR oder RVVR  
durchzuführen (s. Abschnitt 
IV Nr. 4). 

Sonneneinstrahlung in das 
Objektiv und Okular oder 
starkes Gegenlicht  

Das Nivelliergerät verwei-
gert die Messung mit einer 
entsprechenden Fehlermel-
dung. 

Geeignete Tageszeiten und 
Witterungsbedingungen 
sind zu wählen, Sonnen-
blenden zu verwenden, das 
Okular zu verschatten, auf 
genügend Kontrast der Lat-
te vor dem Hintergrund zu 
achten und die Latte mittig 
anzuzielen. Zickzackmes-
sung z. B. durch Unterfüh-
rungen. 

Änderung der Kompensa-
tororientierung durch Tem-
peratureinwirkung z. B. in-
folge von Sonneneinstrah-
lung 

Es entstehen Neigungsän-
derungen der Ziellinie durch 
einseitigen Temperaturein-
fluss. 

Schutz des Nivelliergerätes 
durch geeignete Maßnah-
men, z. B. Feldschirm. 

Nicht ausreichende Infra-
rotanteile (Leica) bzw. nicht  
genügend sichtbares Licht 
(Zeiss) 

Es entstehen geräteinterne 
Probleme bei der Identifizie-
rung des Messsignals. 

Abhilfe durch zusätzliches 
Ausleuchten der Nivellierlat-
te, ggf. ist die Zielweite zu 
verkürzen. 

Störungen auf das Einspiel-
verhalten des Kompensa-
tors durch Verkehr, Wind 
usw. 

Erzeugt eine Verfälschung 
der Messergebnisse. 

Günstige Messbedingungen 
sind zu wählen bzw. die 
Anzahl der Messwerte zu 
erhöhen. 

Umfokussieren beim Mess-
vorgang 

Eine Neigungsänderung der 
Ziellinie ist möglich. 

Es sind auf jedem Stand-
punkt gleiche Zielweiten im 
Rück- und Vorblick einzu-
halten (s. Abschnitt IV 
Nr. 3). 

Erdkrümmung Die Horizontale nimmt mit 
wachsender Zielweite einen 
immer größeren Abstand zu 
der genäherten Kugelform 
des Erdkörpers (lokale Ni-
veaufläche) an. 

Es sind auf jedem Stand-
punkt gleiche Zielweiten im 
Rück- und Vorblick einzu-
halten (s. Abschnitt IV 
Nr. 3) und ggf. ein Redukti-
onsfaktor im Gerät einzu-
stellen. 
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IV Messungen 

1. Arbeitsplanung 

Pro Messperiode ist in Abstimmung benachbarter Bundesländer ein Netz 
geschlossener Nivellementsschleifen zu messen. Die Grenzanschlüsse 
zwischen den Bundesländern sind zeitnah auszuführen. 

Jede Schleife kann in Teilen von verschiedenen Messtrupps gemessen 
werden. An den Bearbeitungsgrenzen verschiedener Messtrupps und an 
den Landesgrenzen sind Überschlagsnivellements auszuführen (s. zuläs-
sige Abweichung ZE). Anschlussmessungen sind durch Überschläge zu 
prüfen. 

2. Prüfung und Überwachung der Ausrüstung vor und während der 
Messung 

Die Unempfindlichkeit eines Digitalnivelliers gegenüber dem Erdmagnet-
feld ist einmal entweder durch Laboruntersuchungen oder durch einen zer-
tifizierten Herstellernachweis zu belegen. Die zulässige Abweichung 
ZM = 0,0064 mgon (= 0,0207″ bzw. 0,1 mm/km) darf nicht überschritten 
werden (s. Anlage 8). 

Die Kalibrierung der Nivellierlatten zur Bestimmung des mittleren Latten-
meters auf einem Vertikalkomparator ist mindestens einmal jährlich, bei 
Bedarf (im Falle vermuteter Beschädigungen) auch häufiger durchzuführen 
(s. Anlage 7). 

Vor Beginn und während jeder Messperiode, ggf. täglich sowie nach be-
sonderen Vorkommnissen (z. B. extreme Transportbedingungen oder au-
ßergewöhnliche Wettersituationen) sind folgende Prüfungen notwendig: 

- Prüfung und ggf. Justierung des Digitalnivelliers, 

- Prüfung und ggf. Justierung der Lattenlibellen, 

- Bestimmung des Aufsatzflächenfehlers des Lattenfußes, 

- Bestimmung der Differenz der Nullpunktfehler eines Lattenpaares, 

- Überprüfung von Schraubenverbindungen am Dreifuß, an Latten 
und am Stativ auf festen Sitz. 

Vor der täglichen Messung ist eine Nivellierprobe durchzuführen. Die Diffe-
renz der täglichen Überpüfung des Zielachsfehlers soll < 3" betragen. Digi-
talnivelliere haben zwei unabhängige Zielachsen: eine elektronische und 
eine mechanisch-optische. Der Fehler der elektronischen Zielachse ist mit 
den Verfahren nach Näbauer oder Förstner zu bestimmen und im Instru-
ment abzuspeichern, um die folgenden Ablesungen geräteintern zu korri-
gieren. Das Verfahren nach Kukkamäki ist nicht zugelassen. Sämtliche 
Prüfungen, Justierungen und Kalibrierungen bzw. Eichungen sind schrift-
lich nachzuweisen.  
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Während der Messung ist ständig darauf zu achten, dass  

- der Kompensator einwandfrei arbeitet, 

- die Dosenlibelle des Nivellierinstrumentes im Vor- und Rückblick 
korrekt einspielt, 

- die Nivellierlatten jeweils in zwei Vertikalebenen lotrecht stehen. 

3. Zielweiten 

Als Zielweiten sind Entfernungen bis 30 m zu wählen. Bei besonders güns-
tigen Bedingungen kann die Zielweite auf maximal 40 m vergrößert wer-
den. Bei schlechter Witterung sind die Zielweiten entsprechend zu verkür-
zen bzw. die Messungen abzubrechen. Der horizontale Zielstrahl soll re-
fraktionsarm mindestens 0,5 m + 1% der Zielweite vom Erdboden entfernt 
sein.  

Die Zielweiten sind im Vor- und Rückblick auf 2 m durch geeignete Statio-
nierung gleich zu halten. Die Summen der Zielweiten der Vor- und Rückbli-
cke dürfen für eine Nivellementsstrecke bis 400 m Länge bis zu 2 m und 
für eine Nivellementsstrecke von über 400 m Länge bis zu 3 m voneinan-
der abweichen. Instrumentenspezifisch ungünstige Zielweiten sind zu ver-
meiden (s. Anlage 5). 

4. Durchführung der Messung 

Zum Temperaturausgleich sind Instrumente und Latten vor Beginn der 
Messung ausreichend lange der Außentemperatur auszusetzen. Als Erfah-
rungswert gilt: pro 1o C Temperaturdifferenz eine Minute Wartezeit. Zwi-
schen dem Aufstellen des Instrumentes und der ersten Ablesung muss ei-
ne ausreichende Zeit gewartet werden, bis sich der Kompensator von den 
Erschütterungen des Transports und der Stativaufstellung beruhigt hat und 
nachträgliche Hebungen oder Senkungen des Stativs abgeklungen sind.  

Zur Einhaltung der erforderlichen Präzision soll in Abhängigkeit von den 
Umgebungseinflüssen (Verkehr und Wetter) durch Voreinstellung eines 
Messmodus (Mittelwert mit Standardabweichung, Median, Mittelwert) eine 
ausreichende Anzahl von Einzelmessungen beobachtet werden. Bei den 
genannten Messmodi ist auch bei ungünstigen Bedingungen eine Stan-
dardabweichung des Mittels einer Zielung von 20 m von kleiner 0,1 mm 
einzuhalten. 

Aufgrund der geforderten Genauigkeit (s. Abschnitt V) gilt beim Einsatz von 
Digitalnivellieren das gleiche Beobachtungsverfahren wie bei herkömmli-
chen Kompensatornivellieren: das Nivellieren aus der Mitte mit gleichen 
Zielweiten.  
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Folgende Ablesefolgen werden empfohlen: 

Ablesefolge 
ungerader Standpunkt i gerader Standpunkt i+1

Verfahren 

RV VR „Rote Hose“ 
RVVR RVVR Förstner 

Die Unterstreichung gibt an, in welcher Zielrichtung die Dosenlibelle einge-
spielt wird (s. Anhang 3). 

Bei Einhaltung der Genauigkeitsmaße zur Beurteilung der Messungen (s. 
Abschnitt V) sind andere Ablesefolgen möglich. 

Jede Nivellementslinie ist in Abschnitte zu unterteilen, die in einer Arbeits-
woche in beide Richtungen gemessen werden können. Dabei hat die Hin- 
und Rückmessung derselben Nivellementsstrecke nach Möglichkeit an ver-
schiedenen Tagen und bei unterschiedlichen meteorologischen Bedingun-
gen zu erfolgen. Die Rückmessung eines Linienabschnittes darf nicht am 
letzten durch die Hinmessung erfassten Festpunkt beginnen, sondern am 
nachfolgenden HFP. Dadurch wird überprüft, ob die Verbindung der Li-
nienabschnitte fehlerfrei erfolgt (s. Anhang 2 Nr. 1). Die Rückmessung darf 
nicht durch eine zweite Hinmessung ersetzt werden. Hin- und Rückmes-
sung sind möglichst vom selben Beobachter mit derselben Messausrüs-
tung auszuführen. 

Bei längerer Messungsunterbrechung (z. B. mehrere Wochen) sind unter 
Beachtung der geologischen Verhältnisse und der Höhenstabilität der 
Festpunkte entsprechend ausgedehnte Überschlagsmessungen in Hin- 
und Rückmessung durchzuführen. 

Nachmessungen sind in der Regel in Hin- und Rückmessung zu beobach-
ten. Werden Nachmessungen in Ausnahmefällen in nur einer Richtung 
ausgeführt, ist die Begründung zu dokumentieren. Nachmessungen sind 
auszuführen, wenn der zulässige Streckenwiderspruch (s. zulässige Ab-
weichung ZS) überschritten wird. Die zulässige Differenz der beiden Mittel 
aus Erst- und Nachmessung (s. zulässige Abweichung ZΔ) ist zu prüfen.  

Für jede Nivellementsstrecke ist die Lattentemperatur zu Beginn der Mes-
sung zu erfassen und abzuspeichern. Das Gesichtsfeld sollte während der 
Messung nicht durch Hindernisse eingeschränkt sein, insbesondere im Be-
reich des Strichkreuzes. 
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V.  Genauigkeitsmaße zur Beurteilung der Messungen 

1. Standpunktgenauigkeit 

Sofern auf einem Standpunkt Einzelblicke mit Mehrfachablesungen ausge-
führt werden, gilt zur Beurteilung der Messung (Kompensatorruhe, Refrak-
tionseinflüsse) bei 20 m Zielweite die maximale Standardabweichung von 
< 0,1 mm (Wiederholungsgenauigkeit), wobei der Wert in Abhängigkeit der 
äußeren Einflüsse am Instrument voreingestellt werden kann oder indivi-
duell überwacht werden muss (s. o.). 

Werden auf einem Standpunkt Doppelblicke mit Mehrfachablesungen aus-
geführt, so sind die gemessenen Höhenunterschiede aus der Ablesefolge 
RVVR auf jedem Standpunkt zu vergleichen. Alle Ablesungen sollen wie-
derholt werden, wenn die Differenz ZSP = ± 0,3 mm übersteigt. 

2. Genauigkeit des Nivellements 

2.1 Zulässige Abweichungen 

Bei den Messungen dürfen nachfolgend aufgeführte zulässige Abweichun-
gen Z (früher: Fehlergrenzen d) nicht überschritten werden.  

Zulässiger Streckenwiderspruch ZS 
Der zulässige Streckenwiderspruch ZS für WS (Summe der Höhenunter-
schiede aus Hin- und Rückmessung einer Nivellementsstrecke S) beträgt 
(mit Streckenlänge S in km, ZS und WS in mm): 

S,S,ZS ⋅±⋅= 5150 . 

Zulässiger Schleifenwiderspruch ZU 

Der zulässige Schleifenwiderspruch ZU für WU (Summe der korrigierten und 
reduzierten Höhenunterschiede einer Nivellementsschleife U) beträgt (mit 
Schleifenumfang U in km, ZU und WU in mm): 

UZU ⋅±= 2 . 

Zulässige Abweichung beim Vergleich mit Höhenangaben aus dem 
amtlichen HFP-Nachweis ZH 
Bei Überschlagsnivellement und Linieneinschaltung beträgt die zulässige 
Abweichung ZH für WH (Differenzbetrag des korrigierten und reduzierten 
Höhenunterschieds einer Nivellementsstrecke S von dem entsprechenden 
Höhenunterschied des amtlichen HFP-Nachweises mit S in km, ZH und WH 
in mm): 

( )SZH ⋅+±= 20,2 . 

Wird die zulässige Abweichung ZH überschritten, sind die Messungen so 
weit auszudehnen, bis ZH bei mindestens zwei Nivellementsstrecken ein-
gehalten wird. 
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Zulässige Abweichung der beiden Mittel aus Erst- und Überschlags-
messung innerhalb der Messepoche (2006–2011) ZE 
Die zulässige Differenz ZE für WE (Differenz der beiden Mittel aus Erst- und 
Überschlagsmessung einer Nivellementsstrecke S) beträgt (mit Strecken-
länge S in km, ZE und WE in mm): 

SZE ⋅±= 2 . 

Wird die zulässige Abweichung ZE überschritten, sind die Messungen so 
weit auszudehnen, bis ZE bei mindestens zwei Nivellementsstrecken ein-
gehalten wird. 

Der überwiegende Teil der oben genannten Abweichungen (WS, WU, WH 
und WE) soll im ersten Drittel der Zulässigkeiten liegen. 

Zulässige Differenz der beiden Mittel aus Erst- und Nachmessung ZΔ 
Die zulässige Differenz ZΔ für WΔ (Differenz der beiden Mittel aus Erst- und 
Nachmessung einer Nivellementsstrecke S) beträgt (mit Streckenlänge S 
in km, ZΔ und WΔ in mm): 

S,Z ⋅±=Δ 60 . 

(MdIa 1974) (s. Anhang 1) 

2.2 Standardabweichungen 

Als Gewichtseinheit wird bei der Berechnung von Standardabweichungen, 
wie allgemein üblich, stets die doppelt, d. h. unabhängig hin und rück ge-
messene 1 Kilometer lange Nivellementsstrecke gesetzt. 

Standardabweichung aus Streckenwidersprüchen SS 
Die Standardabweichung aus Streckenwidersprüchen SS [mm] für einen Ki-
lometer Doppelnivellement wird, wie folgt, berechnet:  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

⋅
=

S
W

n
S S

S

S
4

1
2

 . 

Mit 

nS = Anzahl der Nivellementsstrecken, 

S = Länge der Nivellementsstrecke (einfacher Messweg) in km, 

WS = tatsächlicher Streckenwiderspruch (Summe der korrigierten Höhen-
unterschiede der Hin- und Rückmessung einer Nivellementsstrecke) in 
mm. 

Der Wert SS soll für die Nivellementslinien 0,4 mm nicht überschreiten. 
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Bei Nivellementsstrecken < 0,2 km wird der Gewichtsansatz  

S
p 1
=   

ersetzt durch 

1025 +⋅−= Sp , 

um den Wert SS nicht durch kurze Nivellementsstrecken zu verfälschen. 

VI.  Strom- und Talübergangsmessungen 

Präzise Höhenübertragungen über Flüsse oder Täler ohne geeignete Brü-
cken und Tunnel sind problematisch, da die bekannten fehlereliminieren-
den Methoden des geometrischen Nivellements nicht anwendbar sind und 
andere Messmethoden in der Regel zu ungenau sind. Für diese Strom- 
und Talübergangsmessungen bestehen Sonderausrüstungen, deren An-
wendung z. B. von Drodofsky (1960) oder MdIb (1974) beschrieben wird.  

Die Ergebnisse sollen innerhalb der allgemein gültigen zulässigen Abwei-
chungen liegen. 

Höhenübertragungen über Gewässer können auch durch hydrostatisches 
Nivellement, trigonometrische Höhenübertragung oder satellitengestützte 
Verfahren (in Verbindung mit Quasigeoidinformationen) oder in Kombinati-
on der Verfahren ausgeführt werden. Die Genauigkeitsvorgaben gelten 
entsprechend. 

VII. Verkehrssicherung 

Bei allen Nivellementsarbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften sowie die landesspezifischen Sicherheitsbestimmungen für Ver-
kehrseinrichtungen und Versorgungsleitungen zu beachten. Dies sind ins-
besondere die Vorschriften der StVO, evtl. dazu bestehende Regelungen 
in den Ländern sowie die Sicherheitsregeln für Vermessungsarbeiten der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentlichen 
Hand, Regelpläne nach RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstel-
len an Straßen, Bundesministerium für Verkehr, Verkehrsblatt-Verlag, 
Dortmund 1995) und GUV (Sicherheitsregeln Vermessungsarbeiten, Bun-
desverband der Unfallkassen 1994).  

Jedem Messtrupp müssen so viele Hilfskräfte und Hilfsmittel zur Verfügung 
stehen, wie für eine in Anbetracht der jeweiligen örtlichen Verhältnisse 
ausreichende Verkehrssicherung benötigt werden. Das Personal ist zu Be-
ginn eines Feldarbeitsjahres bzw. einer Messkampagne auf die Gefahren, 
insbesondere im Straßenverkehr, hinzuweisen (Sicherheitsbelehrung). 
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Gesundheitsuntersuchungen des mit der Ausführung der Messungen 
betrauten Personals durch einen Facharzt für Arbeitsmedizin sind regel-
mäßig in Anspruch zu nehmen.  

Zeitgemäße Warneinrichtungen (Blinkpfeilwarnanlagen) an den Dienstwa-
gen sind zu nutzen. Es wird empfohlen, die örtlichen Arbeiten über lokale 
Medien und Rundfunk anzukündigen. 

VIII. Reduktionen 

1. Gezeitenreduktion 

Für eine Gezeitenreduktion wird für jede Nivellementsstrecke das Datum 
und die Uhrzeit zu Beginn der Messung protokolliert.  

2. Normalhöhenreduktion 

Zur Berechnung der Normalhöhenreduktion (NR) mittels Oberflächen-
schwerewerten sind die Schweredaten des Deutschen Hauptschwerenet-
zes 1996 (DHSN 96) zu verwenden. 

Dazu sind für alle HFP Koordinaten im ETRS89 (UTM Zone 32) mit einer 
Standardabweichung der Lage von 20 m zu bestimmen.  

Bei geändertem Linienverlauf sind die Oberflächenschwerewerte für die 
HFP mit einer Standardabweichung von 1·10-5 ms-2 für Geländehöhen un-
ter 1000 m zu bestimmen. 

IX.  Automationsgerechte Datenerfassung  

Für einen lückenlosen automatisierten Datenfluss vom Feld bis zur Aus-
wertung sind die so genannten Kopfdaten (Headerdaten) vor jeder Nivel-
lementsstreckenmessung im Digitalnivellier im jeweiligen Instrumentenfor-
mat zur Verfügung zu stellen. Dies geschieht ausschließlich nummerisch 
ohne Alpha-Zeichen. Für die erste Nivellementsstrecke einer Speicherein-
heit werden diese im jeweiligen Instrumentenformat vollständig eingege-
ben, bei jeder weiteren Strecke nur die zur vorangehenden Strecke sich 
ändernden Kopfdaten. Es wird eine tägliche Sicherung auf externem Spei-
chermedium empfohlen.  

Da die weiterführenden Auswerteprogramme die Kopfdaten interpretieren 
und langschriftlich wiedergeben, werden sie kodiert in einer bundesweiten 
Schlüsseldatei vorgehalten (s. Anlage 6). 

Zur Erfassung der Nivellementsrohdaten und deren Vorauswertung kommt 
bundesweit einheitlich das Programm VRONI aus der Programmsammlung 
HÖHE der Bezirksregierung Köln, Dezernat 71 - Datenstandards, Raum-
bezug (vormals Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen) zum Ein-
satz. Hierzu wird das Anwendungshandbuch VRONI empfohlen (BezReg 
Köln 2005).  
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Bis zum Beginn der Nivellement-Messkampagne 2006 ist von den einzel-
nen Bundesländern an die beiden Rechenstellen eine Auflistung (Datei) al-
ler vorgesehenen 

- Beobachter, 
- Vermessungsstellen (z. B. ÖbVI), 
- Präzisionsnivelliere mit ihren Seriennummern, 
- Präzisionsnivellierlatten mit ihren Seriennummern 

zu liefern. Sie dient der Erstellung einer bundeseinheitlichen Schlüsselda-
tei, auf die die Auswerteprogramme zugreifen. Diese Datei wird im Verlau-
fe der Nivellement-Messkampagne von den Rechenstellen laufend gehal-
ten. 

Während der Nivellement-Messkampagne 2006–2011 übergeben die Bun-
desländer nach Abschluss der Messperiode eines jeden Jahres folgende 
geprüfte Daten an die beiden Rechenstellen: 

1. Nivellementsrohdaten im jeweiligen Instrumentenformat, 
2. Dateien im ZWIRN-Format (nach Arbeitsnummern sortiert), 
3. Dateien im NIMEDA-Format (nach Arbeitsnummern sortiert), 
4. Kalibrierdateien der jeweils eingesetzten Lattenpaare (jahrgangs-

weise), 
5. erzeugte Linienverzeichnisse (vom Programm VRONI erzeugt) 
6. Linienverlaufsdateien (nach Arbeitsnummern sortiert), 
7. Nivellementspunktdaten der angemessenen Punkte im EDBS-

Format. 

Nach Abschluss der Nivellement-Messkampagne 2011 stellen die Bundes-
länder eine Liste der Nivellementspunkt-Identitäten der Netze 1960, 
DHHN 12, SNN 56, SNN 76, DHHN 85 und DHHN 2006–2011 zusammen, 
um den Rechenstellen eine Deformationsanalyse zu ermöglichen. 

Zur Sicherstellung eines eindeutigen Linienverlaufs an den Landesgrenzen 
und Knotenpunkten sind von den Bundesländern vor Beginn der Mess-
kampagne folgende Listen an die Rechenstellen zu übergeben: 

1. Ein Übersichtsplan des Nivellementsnetzes 1. Ordnung mit allen 
Knotenpunkten. 

2. Eine Excel-Tabelle mit den Nivellementslinien-Informationen: 

- von Knotenpunkt (PKZ), 
- nach Knotenpunkt (PKZ), 
- Liniennummer im Landesnetz. 

3. Eine Liste und Skizzen der Grenzübergangspunkte und der zugehö-
rigen Überschlagsnivellements an Landes- und Bundesgrenzen, die 
vorab zwischen den Ländern abzustimmen sind. 
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4. Eine Liste und Skizzen der Knotenpunkte sowie der anzumessen-
den unterirdischen Festlegungen (UF) und der Landeshöhenpunkte 
mit ihren Sicherungspunkten. 

X. Definitionen, Bezeichnungen und Abkürzungen 

1. Knotenpunkt- und Linienbezeichnungen 

Es wird eine projektbezogene Liniennummerierung eingeführt, die eine 
länderübergreifend eindeutige Bezeichnung der Nivellementslinien ermög-
licht. Zu diesem Zweck werden die Knotenpunkte des Nivellementsnetzes 
1. Ordnung von den Rechenstellen vorab bundeseinheitlich jeweils mit ei-
ner dreistelligen fortlaufenden Nummer versehen. Für jedes Bundesland 
wird eine Zuordnungsliste der 10stelligen PKZ zu der dreistelligen projekt-
bezogenen Knotenpunktnummer erzeugt und mit den Ländern abge-
stimmt. Die Nivellementslinien werden durch die zwei dreistelligen Num-
mern der Anfangs- und Endpunkte (Knotenpunkte 1. Ordnung) bezeichnet, 
und zwar zunächst die kleinere gefolgt von der größeren Knotenpunkt-
nummer (z. B. 012143). 

2. Bezeichnungen und Abkürzungen  

Hinsichtlich Definitionen, Bezeichnungen und Abkürzungen gelten die DIN-
Normen, insbesondere die DIN 18709-1 (DIN 1995) und ergänzend die in 
der Anlage 1 aufgeführte Fachliteratur. 
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Netzentwurf des DHHN 

 
 

Netzentwurf für die Wiederholungsnivellements im DHHN, Januar 2007 
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Bundesland Nivellementslänge 

[km] 
GNSS-Punkte Absolutschwere-

punkte 
Baden-Württemberg 1227 22 9 
Bayern 3105 55 22 
Berlin 107 2 1 
Brandenburg 1078 19 8 
Bremen 22 0  0  
Hamburg 77 1 1 
Hessen 653 12 4 
Mecklenburg-
Vorpommern 

1190 21 8 

Niedersachsen 1649 29 12 
Nordrhein-Westfalen 1317 23 9 
Rheinland-Pfalz 810 14 6 
Saarland 85 2 1 
Sachsen 870 15 6 
Sachsen-Anhalt 723 13 5 
Schleswig-Holstein 630 11 4 
Thüringen 587 10 4 
Gesamtanzahl 14130 250 100 

 
Anteil der Nivellementslinienlängen pro Bundesland und Anzahl an GNSS-Punkten 
und Absolutschwerepunkten, Januar 20054

Der Netzentwurf wurde vom BKG im Auftrag der PG „Erneuerung des DHHN“ erstellt 
und anschließend entsprechend den Anmerkungen und Wünschen der Landesver-
messungsbehörden überarbeitet. Über die vereinbarten Nivellementslinien hinaus 
können zusätzliche optionale Linien des DHHN 92 gemessen werden. Derartige Li-
nien, die im Projektzeitraum gemessen werden und den Richtlinien der Niv-
Feldanweisung entsprechen, tragen zur Verbesserung des Höhennetzes bei und 
werden in die Ausgleichung des Höhennetzes einbezogen. 

In dem oben abgebildeten Netzentwurf sind die Grenzübergänge, die in die Ausglei-
chung des aktuellen europäischen Nivellementsnetzes eingegangen sind, in Gelb 
gekennzeichnet. Die künftigen Grenzübergänge zu den Niederlanden, Belgien und 
Polen wurden bereits durch die angrenzenden Bundesländer mit den entsprechen-
den Nachbarstaaten abgestimmt. Diese Grenzübergangspunkte sind rot dargestellt. 
Die Messungen nach Polen fanden bereits im Oktober 2004 statt. Konkrete Abstim-
mungen mit den übrigen Nachbarländern haben noch nicht stattgefunden5. Größere 

                                                 
4 Anmerkung: Die Nivellementslinienlängen wurden neu ermittelt (verbesserte Zuordnung einzelner Punkte zu 
den Ländern, insbesondere neue Bundesländer). Die geschätzten Linienlängen von Bremen und Hamburg, die in 
der Datenbank unter Niedersachsen bzw. Niedersachsen und Schleswig-Holstein gespeichert sind, wurden von 
diesen Ländern abgezogen. Alle Angaben sind übereinstimmend mit dem Umlaufbeschluss 04/2005 des AK 
Raumbezug „Kosten für die Wiederholungsmessung des DHHN“.  
 
5 Zu Beginn 2009 sind alle Grenzübergangspunkte mit dem Ausland abgestimmt bzw. geplant, so auch mit Frank-
reich. 
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Probleme sind aber nur bei den Grenzübergängen nach Frankreich zu erwarten. Für 
die Grenzverbindung zur Schweiz sind ca. vier Übergänge vorzusehen. Bei der Pla-
nung der Grenzübergänge sollten sich die Landesvermessungsbehörden mit dem 
BKG in Verbindung setzen und sich über den aktuellen Stand der existierenden und 
im europäischen Nivellementsnetz (UELN) verwendeten Grenzmessungen sowie die 
entsprechenden Anschlusspunkte in den europäischen Nachbarländern informieren. 

Die unterirdischen Festpunktgruppen Wallenhorst, Flechtingen und Hoppegarten 
wurden als potentielle Datumspunkte diskutiert. Die Einbeziehung weiterer Datums-
punkte im Süden der Bundesrepublik in eine zwangsfreie Ausgleichung des Nivelle-
mentsnetzes ist wünschenswert6. Eine Grundlage für die Auswahl eines oder mehre-
rer Datumspunkte des neu zu messenden Netzes wird ein Stabilitätsnachweis der in 
Frage kommenden Punktgruppen sein. Aktuelle Kontrollmessungen der Festpunkt-
gruppen wurden in Hoppegarten 2004, in Flechtingen 2005 und in Wallenhorst 
2006/2008 ausgeführt. 

In der Abbildung auf der folgenden Seite ist die Verteilung der heute betriebenen 
SAPOS®-Referenzstationen entlang der Nivellementslinien der Erneuerung und Wie-
derholung des DHHN dargestellt. Bundesweit befinden sich knapp 50% davon in 
unmittelbarer Nachbarschaft (i. d. R. << 10 km) der geplanten Nivellementslinien 
1. Ordnung. Diese Referenzstationen sollen neben den ohnehin vorgesehenen rund 
250 GNSS-Punkten mithilfe entsprechender Methoden der lokalen Höhenübertra-
gung in die Präzisionsnivellements eingeschlossen werden7. Zusätzlich sind die Per-
manentstationen des GREF sowie des IGS/EPN in das geplante GNSS-Netz einzu-
beziehen, die zum Teil in den abgebildeten Kartenausschnitt fallen.  

                                                 
6 Weitere Vorschläge von Punktgruppen zur Datumsfestlegung aus Baden-Württemberg (Lossburg), Bayern (Sal-
denburg und Schernfeld) sowie Rheinland-Pfalz (Wahlenau) werden 2009 überprüft. 
 
7 Die im Rahmen der GNSS-Kampagne 2008 gemessenen 250 GNSS-Punkte wurden vollständig im Jahr 2008 
an die Nivellementslinien 1.O. angeschlossen. Ausgewählte SAPOS®-Referenzstationen folgen zwischen 2008 
und 2010. 
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Netzentwurf DHHN mit GNSS-Boden- und Referenzstationspunkten (IGS, EPN, 
GREF, SAPOS®), Januar 2009 
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HFP-Beschreibung (AFIS® – Beispiel Niedersachsen) 
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Digitalnivelliere höchster Genauigkeit 

Instrument NA 
3000/3003 DNA 03 DL 101 C DiNi 10/11/12 

10T/11T/12T DiNi 0.3 

Hersteller Leica         
Geosystems 
Heerbrugg 
(CH) 

Leica         
Geosystems 
Heerbrugg 
(CH) 

Topcon 
Tokyo (J) 

Trimble 
(Zeiss) 
Jena (D) 

Trimble 
(Zeiss) 
Jena (D) 

Messprinzip Korrelations-
rechnung 

Korrelations-
rechnung 

Fast-Fourier-
Transformation

geometrische 
Methode 

geometrische 
Methode 

Fernrohr 

Vergrößerung 24fach 24fach 32fach 32fach 32fach 

Objektiv-
durchmesser 36 mm 36 mm 45 mm 40 mm 40 mm 

Sehfeld optisch 3,5 m/100 m 3,5 m/100 m 2,3 m/100 m 2,2 m/100 m 2,2 m/100 m 

Sehfeld elektro-
nisch 3,5 m/100 m 

1,9–2,5 m/100 
m 

 (1,1° - 1,4°) 
2,3 m/100 m 0,3 m/100 m 0,3 m/100 m 

Messbereich 

Elektronisch 
1,8–60 m1 

1,8–100 m2

1,8–60 m1 

1,8–110 m2

2,0–60 m1 

2,0–100 m2

1,5–100 m 

 

1,5–100 m 

 

Visuell ab 0,6 m ab 0,6 m ab 0,5 m ab 1,3 m ab 1,3 m 

Kompensator 

Bauart Pendel Pendel Pendel Pendel Pendel 

Dämpfung 
Luft (später 
dann auch 

magnetisch) 
magnetisch magnetisch Luft Luft 

Neigungsbereich 
(Arbeitsbereich) 12' 10' 12' 15' 15' 

Einspielgenauig-
keit (1σ) 0,4" 0,3" 0,3" 0,2" 0,2" 

Höhengenauigkeit3

Präzisionsteilung  
elektronisch 0,4 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,3 mm 

kleinste Anzeige-
einheit      

Höhe 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 

Entfernung 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 

Display 2-zeilig 8-zeilig 2-zeilig 4-zeilig 240(B)x160(H) 
Pixel 

Anlage 4
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Instrument NA 
3000/3003 DNA 03 DL 101 C DiNi 10/11/12 

ff. DiNi 0.3 

Verschiedenes      

Horizontierung 8'/2 mm4 8'/2 mm4 8'/2 mm4 8'/2 mm4 8'/2 mm4

Messzeit 4 s 3 s 4 s 3 s 3 s 

Speicherung REC-Modul 

RS-232 (on-
line) 

PCMCIA-
Card 

Interner     
Speicher 

RS-232 (onli-
ne) 

PCMCIA-Card 

Interner     
Speicher 

RS-232 (online)

PCMCIA-Card 
Serie 11, 11T, 
12, 12T 

Serie 10, 10T 
Speicher Me-
mE 

alle Typen:     
RS-232 
(online) 

USB-Flash-
Drive 

Interner 
Speicher 

Stromversorgung NiCd, intern, 
aufladbar, 
extern 

NiMh, intern, 
aufladbar, 
extern 

intern, 
aufladbar 

NiMh, intern,    
6 V, aufladbar 

Lithium-Ionen 
Batterie, 
7,4 V / 
2,4 Ah,     
aufladbar 

Arbeitszeit / Bat-
terie 8 h 12 h oder 24 h 10 h 3 Tage 3 Tage 

Staub-/ Wasser-
dicht 6  IP53 IP54  IP55 

Abmessungen      

Masse 2,5 kg 2,85 kg 2,8 kg 3,0 kg 3,5 kg 

Abmessungen k. A. 240x210x168 
mm 

237x196x141 
mm 

125x176x295  
mm 

155x235x300  
mm 

Bemerkungen      

Justierverfahren Förstner Förstner,     
Näbauer, 
(Kukkamäki) 

Förstner,      
Näbauer 

Förstner,        
Näbauer,     
(Kukkamäki) 

Förstner,        
Näbauer,     
(Kukkamäki) 

Besonderheiten Median als 
Messwert 

Messmodus 
mit Genau-
igkeitsvor-
gabe 

Median als  
Messwert 

Messmodus 
mit Genauig-
keitsvorgabe 

Auslenkung 
des Kompensa-
tors wird bei 
Messauslösung 
erfasst und be-
rücksichtigt5

Registrierung  
der Messzeit- 
punkte 

Registrierung 
der Messzeit-
punkte 

1 Präzisionslatte  
2 Klapp- oder Stecklatte 
3 nach DIN 18723 
4 Dosenlibelle 
5 Herstellerangabe - E-Mail vom 18.10.2005 
6 nach DIN 40050 / IEC 60529 
k. A.: keine Angaben 
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Kritische Zielweiten bei Präzisionsdigitalnivellieren 

Alle Präzisionsdigitalnivelliere zeigen bei bestimmten Zielweiten signifikante Abwei-
chungen auf, die durch ungünstige Geometrieverhältnisse (Pixelgröße zu Codeele-
ment) begründet sind und den Quantisierungsfehler (vernachlässigbare Rundungen) 
übersteigen. Hierbei können die auftretenden Instrumentenfehler nicht mehr von de-
nen der Latte getrennt behandelt werden, sondern beide Fehlerkomponenten zu-
sammen erzeugen Höhenfehler, die in Abhängigkeit zu den verwendeten kritischen 
Zielweiten stehen sowie bei Ablesungen an den beiden Lattenenden auftreten. Die 
Höhenfehler treten auf, wenn die Größe der auf die Nivellierlatte projizierten Pixel 
des CCD-Sensors größenmäßig mit einem oder mehreren Codeelementen des je-
weiligen Nivellier-Messsystems übereinstimmt. Die Projektionsgröße ist dabei wie-
derum eine Funktion aus Lattendistanz und Brennweite des Systems. Aufgedeckt 
wurden diese Unzulänglichkeiten bei Systemkalibrierungen (Ingensand 2005, Staiger 
und Witte 2005, Woschitz 2003 und 2005, Leica Geosystems 2005, TOPCON 2005, 
Trimble (Zeiss) 2005). 

Nivelliersystem Leica Geosystems 

NA 3000 / NA 3003 

Die kritische Zielweite beträgt 15,0 m (± 0,1 m). So treten beim NA 3000 und 
NA 3003 in einer Lattendistanz von etwa 15 m Höhenfehler mit einer Amplitude von 
± 0,18 mm (in einer Codeelement-Periode von 2,025 mm) auf. Der Effekt tritt auch 
bei 7,5 m und den Vielfachen davon auf, jedoch in wesentlich abgeschwächter Form. 
Bei 7,5 m und 22,5 m ist der Höhenfehler max. ± 0,05 mm. Bei weiteren Vielfachen 
treten zwar auch Höhenfehler auf, die allerdings in der Praxis vernachlässigbar sind. 

DNA 03 / DNA 10 

Die DNA arbeiten mit einem CCD-Sensor mit höherer Auflösung als die NA 3003. 
Daher haben sich auch die kritischen Zielweiten etwas verschoben. Die kritische 
Zielweite beträgt hier 26,7 m (± 0,1 m). So treten beim DNA 03 und DNA 10 in einer 
Lattendistanz von etwa 26,7 m Höhenfehler mit einer Amplitude von ± 0,18 mm (in 
einer Codeelement-Periode von 2,025 mm) auf. Der Effekt tritt auch bei 13,4 m und 
den Vielfachen davon auf, jedoch in wesentlich abgeschwächter Form. Bei 13,4 m 
und 40,1 m ist der Höhenfehler max. ± 0,05 mm. Bei weiteren Vielfachen treten zwar 
auch Höhenfehler auf, die allerdings in der Praxis vernachlässigbar sind. 

In den Bereichen der oberen und unteren Lattenenden kann es wegen fehlender Co-
deelemente zu Höhenfehlern von bis zu 0,05 mm kommen; diese Lattenabschnitte 
sind ebenfalls kritisch (Ingensand 2005 S. 230 u. 231, Staiger und Witte 2005 S. 202, 
Woschitz 2005 S. 240–242, Leica Geosystems 2005). Der Beobachter erhält in die-
sen Fällen ab Software-Version 200.4530 (Leica Geosystems 2006) eine Warnung, 
kann aber immer über die Verwendung des Messwertes im Einzelfall entscheiden. 
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Empfehlung:  
Kritische Messdistanzen sind zu meiden: 

NA 3000 / NA 3003:  15,0 m (± 0,1 m) 
DNA 03 / DNA 10:  26,7 m (± 0,1 m) 

Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Latten mindestens 30 cm oberhalb vom 
Lattenfuß bzw. unterhalb vom Lattenende angezielt werden. 

Nivelliersystem TOPCON  

Bei den TOPCON-Digitalnivellieren DL 101 liegt die kritische Distanz im Übergangs-
bereich zwischen Nah- und Fernbereich, zwischen etwa 8 m und 10 m, des Weiteren 
bei 13 m mit systematischen Abweichungen von 0,15 mm. Bei Ablesungen in den 
Lattenendbereichen betragen die Höhenfehler bis zu 0,34 mm (Ingensand 2005 
S. 230 u. 232, Staiger und Witte 2005 S. 202, Woschitz 2005 S. 240 u. 241, 
TOPCON 2005).  

Empfehlung: 
Die kritische Messdistanz zwischen 8 m und 10 m sowie 13 m (± 0,2 m) ist zu mei-
den, ebenso Ablesungen an den beiden Lattenenden (mindestens 30 cm unterhalb). 

Nivelliersystem Trimble (Zeiss) 

Die DiNi-Instrumente weisen mehrere ungünstige Messbereiche auf, unter anderem 
bei Zielweiten von 10 m und 20 m, die allerdings nur Abweichungen von maximal 
± 0,05 mm verursachen. Bei 30 m Zielweite geht der Störeffekt schon im Messrau-
schen unter. Detaillierte Untersuchungen des 10-m-Effektes zeigten, dass die Ab-
weichungen jeweils nur in einem engen Zielbereich von ± 10 mm (!) um eine be-
stimmte Zielweite auftreten. Damit bestätigt sich, dass mit solchen Effekten nur zu 
rechnen ist, wenn das 2-cm-Messintervall (= 1 Bit) auf einer ganzzahligen Anzahl von 
Pixel abgebildet wird. Man kann daher davon ausgehen, dass kritische Zielweiten bei 
Instrumenten von Trimble (Zeiss) im praktischen Einsatz keine Rolle spielen, solange 
nicht ständig Messungen mit derselben, auf 10 mm konstanten Zielweite durchge-
führt werden.  

Die Interpretation der Höhenablesung ist auch vom angezielten Lattenabschnitt ab-
hängig. Beim DiNi wird im Ziellinienbereich nur ein zum Strichkreuz symmetrischer 
Lattenabschnitt von 30 cm verwendet, was sich gegenüber anderen Instrumenten als 
Vorteil herausstellt, da auf diese Weise der Bereich bodennaher Refraktion nicht so 
stark in die Messung eingeht. Der Lattenabschnitt wird um bis zu 15 cm nach oben 
oder unten verschoben, wenn die symmetrische Ablesung durch Hindernisse gestört 
ist. Der Messwert kann dann um einen Betrag von 1/100 mm verfälscht sein. Sollte 
nun dauerhaft eine konstante Zielweite benutzt werden bzw. ein dauerhaftes Messen 
am Lattenende, so kann es zu einer Verfälschung des Gesamtergebnisses kommen 
(Ingensand 2005 S. 230 u. 231, Staiger und Witte 2005 S. 202, Trimble (Zeiss) 
2005). Die direkte Ablesung an beiden Lattenenden kann Höhenfehler von 0,15 mm 
verursachen (Woschitz 2005 S. 241). 
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Die Messwerterfassung ist in den Software-Versionen 2.30 und 3.40 identisch; in der 
Version 3.40 werden zusätzlich zum unteren Lattenende auch das obere Lattenende 
und die Symmetrie des 30-cm-Lattenabschnitts geprüft. Der Beobachter erhält in 
diesen Fällen eine Warnung, kann aber immer über die Verwendung des Messwer-
tes im Einzelfall entscheiden (Staiger und Witte 2005 S. 202, Trimble (Zeiss) 2005).  

Empfehlung: 

Es ist stets die aktuelle Software-Version der Digitalnivelliere von Trimble (Zeiss) zu 
verwenden (2.30-10, 10T; 3.40 oder höher -11, 11T, 12, 12T). Das DINI 10 enthält 
nicht die automatischen Prüfungen, deshalb muss bei diesem Gerät auf die Kontrol-
len (oberes Lattenende und 30-cm-Abschnitt) selbst geachtet werden. 

Es sind wiederholte Ablesungen bei konstanter Zielweite (± 10 mm) zu meiden, des-
gleichen Ablesungen an den beiden Lattenenden (mindestens 15 bis 17 cm unter-
halb - damit wird ein voller 30 cm-Bereich erreicht). 
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Auflistung und Erläuterung von Inhalt und Struktur der zu erfas-
senden Headerdaten (Kopfdaten) 

 

Headersatznr. Headersatzstruktur S Headersatz/Headersatzsegment 

0 1 A A B B C C  Arbeitsnummer 

0 6     A Jahr 

  0 2   B

 

Landeskennung   

    1 2 C Unternummer 

0 2 A A B B C C  Datum 

2 8     A Tag 

  0 4   B Monat   

    0 6 C Jahr 

0 3 A A A B B B  Liniennummer 

0 1 2    A Punktnummer Anfangspunkt der Linie 
  

   1 4 3 B Punktnummer Endpunkt der Linie 

0 4 A A A A B C  Instrument 

0 2 3 0   A Instrumentenschlüssel  

    3  B Besonderheiten   

     2 C Lattenuntersatz 

0 5 A B C C C C  Latten 

1      A Lattenstandpunkt 

 1     B Lattenmerkmal   

  0 4 2 0 C Lattenpaarschlüssel 

 
 



 
Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 - 3. überarbeitete Fassung 

 

Seite 35 von 47 

 

Headersatznr. Headersatzstruktur S Headersatz/Headersatzsegment 

0 6 A B C C C C  Genauigkeit / Ablesefolge / Beob. 

1      A Messgenauigkeit 

 1     B Ablesefolge   

  0 0 5 7 C Beobachterschlüssel 

0 7 A A B B C D  Meteorologie 

1 2     A Lattentemperatur 

  0 5   B Bedeckungsgrad 

    1  C Wind 
 

     1 D Luftfeuchte 

0 8 A A A A B C  Anfangspunkt (NB,PA) / Verkehr 

4 7 1 1   A TK25-Anfangspunkt 

    9  B Punktart Anfangspunkt   

     3 C Verkehrsaufkommen 

0 9 A A A A B C  Endpunkt (NB,PA) / Boden 

4 7 1 2   A TK25-Endpunkt 

    9  B Punktart Endpunkt   

     2 C Bodenfestigkeit 

1 0 A A A A A B  Punktnummer Anfangspunkt 

0 0 0 1 2  A Punktnummer Anfangspunkt 
  

     1 B Punktunternummer Anfangspunkt 
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Headersatznr. Headersatzstruktur S Headersatz/Headersatzsegment 

1 1 A A A A A B  Punktnummer Endpunkt 

0 1 0 4 5  A Punktnummer Endpunkt 
  

     1 B Punktunternummer Endpunkt 

1 2 A B C C C C  Messvorgang / Uhrzeit 

1      A Kennung I Hin-/Rückmessung 

 2     B

 

Kennung II Art der Messung   

  1 0 4 5 C Zeit (MEZ bzw. MESZ) zu Beginn der Mes-
sung 

 
 
 
Erläuterungen 

S Segment des Headersatzes 

 
Die Inhalte der grünen Felder sind nach den Vorgaben der Schlüsseldatei an-
zugeben, sie werden durch die Fachprogramme langschriftlich ausgegeben. 

 

Der Inhalt der Schlüsseldatei zur Wiederholungsmessung des DHHN 2006-
2011 wird von den Rechenstellen in Absprache mit den Bundesländern ein-
heitlich vorgehalten. 

 

Zahlenbeispiel für ein Headersatzsegment. 

  
1 

Um die Nivellementsergebnisse aller Bundesländer einheitlich auswerten zu können, 
werden die zu erfassenden nummerischen Elemente der Headerdaten (Kopfdaten) 
beschrieben. Es ist nicht nur das Austauschformat der Messungsdaten festgelegt, 
sondern auch eine Reihe von Elementen angegeben, die zusätzlich zu den Nivelle-
mentsdaten erfasst werden sollen, z. B. Uhrzeit, Temperatur, Wind, Bewölkung, Bo-
denbelag, Nummern des Instruments und der Latten. Diese Angaben sollen die Be-
rechnung von Korrektionen (z. B. Refraktionskorrektionen) und Reduktionen, ver-
schiedenartige Auswertungen sowie Aussagen über Ursachen systematischer Mess-
abweichungen und Messunsicherheiten ermöglichen. 

Die zu einer Nivellementsstrecke zu erfassenden Elemente (Verwaltungsdaten) wer-
den als Headerdaten bezeichnet. 

Die Gesamtheit der Headerdaten besteht aus so genannten Headersätzen. 
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Ein Headersatz ist 8 Byte lang beginnend mit 2-stelliger Headersatznummer und 
weiteren 2 bis 4 Headersatzsegmenten. 

Ein Headersatzsegment besteht aus einem 1 bis 6 Byte großen nummerischen Feld 
und beinhaltet Daten, die entweder 

a) selbsterklärend sind, wie z. B. 

- Arbeitsnummer 
- Datum 
- Temperatur  
-  ... etc. 

                                    oder 

b) in einer Schlüsseltabelle kodiert sind, wie z. B. 

- Beobachter 
- Dienststelle 
- Instrument 
- Latten 
- ... etc. 

Erläuterung der Messpraxis im Nivellementsnetz 1. Ordnung am Beispiel Nordrhein-
Westfalen: 

a)  Messdaten 

- jede Ablesung erhält in der Zwischenauswertung, je nach eingesetzter Nivel-
liertechnik, eine Korrektion des mittleren Lattenmeters bzw. eine Teilstrichkor-
rekion, d. h. es werden nur individuell kalibrierte Präzisionsnivellierlatten ein-
gesetzt 

- jede Ablesung wird temperaturkorrigiert (Lattentemperatur)  

Deshalb sind alle Messwerte in digitaler Form für die Auswertungen bereitzustel-
len. 

  
b)  Headerdaten 

Bei der Auswertung von Präzisionsnivellements müssen Headerdaten erfasst 
werden, die einerseits die verwaltungsmäßige Führung eines lückenlosen Nach-
weises ermöglichen, andererseits die notwendigen Parameter für Korrektionen 
und Reduktionen liefern. Bei der Entwicklung des Programms VRONI (Vorverar-
beitung von rohen Nivellementsdaten, Modul des Programmsystems HÖHE) wur-
den die von der AdV für die Kampagne DHHN 80–85 festgelegten Headerdatene-
lemente als Berechnungs- und Verfahrensgrundlage festgelegt. Durch die Einfüh-
rung der Digitalnivelliere entfielen einige dieser Elemente, andere mussten auf-
grund von Mengenproblemen höher dimensioniert bzw. anders strukturiert wer-
den. Im Grunde genommen wurden allerdings nahezu alle in der Kampagne 
DHHN 80-85 geforderten Headerdatenelemente in das Programmsystem HÖHE 
integriert. 
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Gegenüberstellung: Beaufort-Skala - Winderfassung für Header 07C 

Windstärke 
Beaufort- 

Skala 

Geschwin-
digkeit 
[m/s] 

Bezeichnung Beschreibung Header 
07C 

Beschrei-
bung 

0 0,0 ... 0,5 Windstille Rauch steigt gerade empor 1 windstill 
1 0,6 ... 1,7 leichter Zug Rauch steigt fast gerade 

empor 
2 1,8 ... 3,3 leichte Brise Für das Gefühl eben be-

merkbar 
3 3,4 ... 5,2 schwache Brise Bewegt Blätter der Bäume 

und Wimpel 

2 schwach 

4 5,3 ... 7,4 mäßige Brise Bewegt kleine Zweige der 
Bäume, streckt einen Wim-
pel 

5 7,5 ... 9,8 frische Brise Bewegt größere Zweige 
der Bäume, für das Gefühl 
schon unangenehm 

3 mittel 

6 9,9 ... 12,4 starker Wind Hörbar an Häuserecken 
und anderen festen Ge-
genständen 

4 stark 

7 12,5 ... 15,2 steifer Wind Bewegt schwächere Baum-
stämme, Wasserwellen 
haben Schaumköpfe 

8 15,3 ... 18,2 stürmischer 
Wind 

Ganze Bäume werden be-
wegt, ein gegen den Wind 
schreitender Mann wird 
aufgehalten 

9 18,3 ... 21,5 Sturm Leichtere Gegenstände, 
wie Dachziegel, werden 
aus ihrer Lage gebracht 

10 21,6 ... 25,1 schwerer Sturm Bäume werden umgewor-
fen 

11 25,2 ... 29,0 orkanartiger 
Sturm 

Zerstörende Wirkungen 
schwerer Art 

12 über 29 Orkan Verwüstende Wirkung 

  

 
Umsetzung im Headersatz 07, Meteorologie C) Wind 
1= windstill  (Windgeschwindigkeit von 0,0 bis 0,5 m/s) 
2= schwach  (Windgeschwindigkeit von 0,6 bis 5,2 m/s) 
3= mittel  (Windgeschwindigkeit von 5,3 bis 9,8 m/s) 
4= stark  (Windgeschwindigkeit von 9,9 bis 12,4 m/s) 

Quelle 

MdI: Instruktion für das Nivellement I. u. II. Ordnung. Ministerium des Innern der 
DDR, Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen, Berlin, 1974, 2. Aufl., Anlage 37. 
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Verschlüsselung Luftfeuchte (Niederschlagsneigung) für Header 07D 

Schlüsselzahl Bezeichnung Niederschlagsneigung
1 trocken kein Niederschlag 
2 feucht Nieselregen 
3 Nebel Nebel 
4 Regen dickere Regentropfen 

 
 
Verschlüsselung Verkehrsaufkommen für Header 08C 

Schlüsselzahl Erläuterung Fahrzeuge pro min 1 Fahrzeug pro xx s 
1 kein Verkehr 0 0 
2 wenig Verkehr 1-5 60-12 
3 mittlerer Verkehr 6-20 10-3 
4 starker Verkehr > 20 < 3 

 
Befinden sich Kfz, Instrument und Latten auf dem gleichen Fahrbahnuntergrund, so 
gelten die unreduzierten Werte der Skala von 1-4. 

Befinden sich Instrument und Latten (überwiegend) auf einem vom Kfz-Verkehr ge-
trennten Weg (Radweg, Nebenstraße, …) in der Nähe einer verkehrsbelasteten 
Straße, so sind die Angaben gegebenenfalls gemäß der folgenden Skala zu reduzie-
ren: 

Abstand von Straße Reduzierungsstufen Header 08C zum Beispiel 
bis 3 m 1 von 4 auf 3 

> 3 m bis 10 m 2 von 4 auf 2 
> 10 m bis 20 m 3 von 4 auf 1 

 
 
Verschlüsselung Bodenfestigkeit für Header 09C 

Schlüsselzahl Erläuterung 
1 Asphalt weich 
2 Asphalt hart 
3 Beton 
4 Plattenbelag 
5 Kopfsteinpflaster 
6 Splittbelag 
7 gewachsener Boden
8 Sonstiges 
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Verschlüsselung Kennung I Hin-/Rückmessung für Header 12A 

Schlüsselzahl Erläuterung 
1 Hinmessung 
2 Rückmessung 
3 Hinmessung (Stichstrecke) 
4 Rückmessung (Stichstrecke)
9 Abbruch der Messung 

 
 
Verschlüsselung Kennung II Art der Messung für Header 12B 

 1 – Wiederholungsmessung 
Die Messart wird verwendet, wenn die Nivellementsstrecke bei der letzten Wiederho-
lungsmessung des DHHN bzw. SNN nivelliert wurde und diese in die Gesamtaus-
gleichung des DHHN 2006–2011 als Linienmessung eingehen soll. 

 2 – Neumessung 
Die Messart wird verwendet werden, wenn die Nivellementsstrecke erstmalig im 
DHHN 2006–2011 nivelliert wird und diese in die Gesamtausgleichung des DHHN 
2006–2011 als Linienmessung eingehen soll.  

 3 – Überschlagsmessung 
Die Messart wird verwendet, wenn die Nivellementsstrecke zur Überprüfung des 
Knotenpunktes oder eines Linienanschlusspunktes, an dem nach Unterbrechung 
oder Ausrüstungswechsel die Linienmessung fortgesetzt wird, dient. Die Nivelle-
mentsstrecke wird für die Datenauswertung verwendet, geht aber nicht in die Ge-
samtausgleichung ein. 

4 – wird nicht belegt 

5 – Kontrollmessung 
Die Messart wird verwendet, wenn die Nivellementsstrecke zur Überprüfung eines 
Nivellementspunktes oder einer Punktgruppe dient und nicht unmittelbar zur DHHN-
Linie gehört. Durch Kontrollmessungen werden Orts- und Kleinstschleifen gebildet, 
mit denen Linienteile zusätzlich durch die Schleifenschlussprüfung abgesichert wer-
den. Die Kontrollmessungen gehen nicht in die Gesamtausgleichung ein. 

6 – Wiederholungsmessung im Nachbarland 
Die Messart wird verwendet, wenn die Bedingungen der Messart ’1’ erfüllt sind und 
die Nivellementsstrecke im Nachbarland der Messstelle liegt. 

7 – Neumessung im Nachbarland 
Die Messart wird verwendet, wenn die Bedingungen der Messart ’2’ erfüllt sind und 
die Nivellementsstrecke im Nachbarland der Messstelle liegt. 
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8 – Kontrollmessung im Nachbarland 
Die Messart wird verwendet, wenn die Bedingungen der Messart ’5’ erfüllt sind und 
die Nivellementsstrecke im Nachbarland der Messstelle liegt. 

9 – Sonstige Messung 
Die Messart wird verwendet, wenn die Bedingungen der Messarten ’0’ bis ’8’ nicht er-
füllt sind. 

0 – Überschlagsmessung im Nachbarland 
Die Messart wird verwendet, wenn die Bedingungen der Messart ’3’ erfüllt sind und 
die Nivellementsstrecke im Nachbarland der Messstelle liegt. 

Die Verwendung der Messarten 6, 7, 8 und 0 hängt in der Regel von der Festlegung 
des gemeinsamen Anschlusspunktes ab. Dieser kann, muss aber nicht der Grenz-
übergangspunkt (Landesgrenze) zwischen zwei Bundesländern sein. Bei der Aus-
wahl des Anschlusspunktes sollte besonders die Höhenbeständigkeit des HFP aus-
schlaggebend sein. 
Siehe auch Beispiele im Anhang 4. 
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Kalibrierung der Präzisionsnivellierlatten 
1. Bestimmung des mittleren Lattenmeters 

In der Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 ist zur Teilungsgenauigkeit unter 
Abschnitt II Nr. 2 festgelegt: 

„Alle Präzisionsnivellierlatten müssen der DIN 18717 entsprechen (DIN 1996). 
Für sie sind jährlich das mittlere Lattenmeter m0 (im mittleren Brennspurbe-
reich der Barcodierung) ... zu bestimmen …“  

Die DIN 18717 „Präzisions-Nivellierlatten“ (November 1996) normiert u. a. Ferti-
gungsanforderungen für Nivellierlatten, wobei die Form D der Latte einer Barcode-
Teilung entspricht. Zur Teilungsgenauigkeit heißt es dort unter Nr. 6: 

„Bei der Form D für elektronische Nivelliere ist der Teilungsträger mit einer co-
dierten nicht bezifferten Teilung zu versehen. Diese Code-Teilung kann nur mit 
einem dazugehörigen elektronischen Nivellier benutzt werden. Für Präzisions-
Nivellierlatten der Form D gelten die für die Präzisions-Nivellierlatten der For-
men A und B aufgestellten Genauigkeitsanforderungen sinngemäß.“ 

Für die analogen Formen A und B (bezifferte Strichlatten) lauten die Genauigkeits-
anforderungen in Nr. 6 wie folgt: 

„Die Grenzabweichung darf bei 20° C für einen beliebigen Teilungsabschnitt 
den Wert nach Gleichung (2) nicht überschreiten: 
 

( )510202,0 −⋅+±=Δ ll   (2) 
 
 dabei ist: 
 
  Δl   Grenzabmaß in mm, 
  l Länge der Nivellierlatte in mm.” 
 
Somit beträgt für eine 3 m (3000 mm) lange Nivellierlatte das Grenzabmaß maximal 
 
  Δl(3 m)  =  ± (0,02 mm + 2 · 3000 mm · 10-5)  =   
 
    =  ± (0,02 mm + 0,06 mm)  =   
 
    =  ± 0,08 mm; dies entspricht 0,08 mm/3000 mm = 26,7 ppm. 
 
Der konstante Term von 0,02 mm (bzw. 20 ppm) berücksichtigt die Fertigungsgenau-
igkeit der einzelnen Codebalken der Teilungsform D einer Digitalnivellierlatte. Der 
längenabhängige Term kann bei einer 3 m langen Nivellierlatte Werte zwischen 0 μm 
und 60 μm annehmen; er berücksichtigt die Fehleranteile aus Spannung und Aus-
dehnung des Teilungsträgers (Invarband). 
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Nach Aussage der Firma Nedo GmbH in Dornstetten (Nedo 2006), die Hersteller al-
ler marktgängigen Digitalpräzisionsnivellierlatten ist, liegt für ihre Code-Teilung der 
Form D die Fertigungstoleranz bei maximal ± 20 ppm, typisch bei ± 10 ppm; sie er-
füllt also die Anforderung nach DIN 18717.  

Kalibrieranweisung: 
Die Kalibrierstellen untersuchen auf einem Vertikalkomparator in Hin- und Rückmes-
sung die Lage aller Codebalken im mittleren Brennspurbereich der Barcodierung 
(zweite bis vierte Spur) mit einer Präzision von 1 ppm bis 2 ppm. Aus den Soll-Ist-
Vergleichen werden Längenverbesserungen der Einzelcodebalken erhalten, die auf 
eine Regressionsgerade bezogen sind.  

Die Steigung dieser Geraden ist das mittlere Lattenmeter m0 bei der zum Zeitpunkt 
der Messung herrschenden Temperatur T0. Das Lattenmeter darf nach DIN 18717 
eine Grenzabweichung nach Formel (2) von ± 20 ppm nicht überschreiten. Die Län-
genverbesserungen der Einzelcodebalken sind in tabellarischer Form schriftlich und 
digital nachweisbar. 

2. Kalibrierung einzelner Brennspuren 

Die Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 geht davon aus, dass die Kalibrierung 
einer Digitalnivellierlatte sich auf die Mitte des Codebalkens bezieht. Bei der Herstel-
lung der Nivellierlatten werden fünf Brennspuren von ca. 6 mm Breite auf den 25 mm 
breiten Invarträger geschossen. Die fünf Brennspuren überlappen sich um ca. 1 mm, 
so dass die einzelne mittlere Brennspur mit nur ca. 3 mm Breite sichtbar ist. Bei einer 
getrennten Betrachtung der einzelnen Brennspuren muss dafür Sorge getragen wer-
den, den Überlappungsbereich links und rechts der Brennspur sicher auszuschlie-
ßen. Alternativ zur Bestimmung nur innerhalb der dritten (mittleren) Brennspur, bietet 
sich die Maßstabsbestimmung über die drei mittleren Brennspuren (zweite bis vierte 
Spur) oder sogar über alle fünf sichtbaren Brennspuren jeweils in Bezug zur mittle-
ren, dritten Spur (Codebalkenmitte) an. 

Nach Aussage der Firmen Trimble (Zeiss) (2006), Leica Geosystems (2006) und 
TOPCON (2006) betrifft die Pixelgröße der CCD-Zeile in Abhängigkeit von der 
Brennweite des Nivellierfernrohrs und bezogen auf eine Zielweite von 30 m einen ho-
rizontalen Lattenausschnitt von lediglich 1,5 mm bei DiNi-Instrumenten von Trimble 
(Zeiss), 2,27 mm bei DNA-Instrumenten von Leica und 1,45 mm bei DL-Instrumenten 
von TOPCON. Theoretisch wäre also immer die mittlere Spur ansprechbar. Da die 
Breite einer Brennspur ohne Überlappungsbereich jedoch nur ca. 3 mm beträgt, ist 
während der praktischen Durchführung eines Nivellements im Felde die Einhaltung 
nur der mittleren Spur nicht gesichert. 

Der insgesamt 25 mm breite Teilungsträger (Invarband mit fünf Brennspuren zu je 
6 mm abzüglich der vier Überlappungsbereiche sowie eines Randstücks) ist nach 
DIN 18717 nur zu 22 mm sichtbar, d. h. 3 mm des Teilungsbildes sind rechts und 
links durch das Gehäuse des Teilungsträgers verdeckt. Weitergehende Aussagen 
zur Befestigung des Teilungsträgers kennt die DIN 18717 nicht. Somit entfallen Ein-
zelkalibrierungen der Randspuren 1 und 5.  
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Aufgrund des Fertigungsverfahrens der Teilungen können die einzelnen Brennspu-
ren voneinander abweichende mittlere Lattenmeter aufweisen. Nach Aussage der 
Firma Nedo (2006) kann diese Streuung bis zu 10 ppm betragen. Wenngleich diese 
Invarlatten die Forderungen der DIN 18717 erfüllen, hat sich Nedo dazu bereit er-
klärt, Teilungsträger ab einem Produktionsdatum 2005 auszutauschen, falls die er-
läuterte Streuung größer als 10 ppm sein sollte. 

Kalibrieranweisung: 
Die Kalibrierstellen untersuchen auf einem Vertikalkomparator in Hin- und Rückmes-
sung die Lage aller Codebalken im mittleren Brennspurbereich, separat für die zwei-
te, dritte und vierte Spur, mit einer Präzision von 1 ppm bis 2 ppm. Die mittleren Lat-
tenmeter der einzelnen Brennspuren sollen weniger als 10 ppm differieren. Die Ab-
weichungen der einzelnen Brennspuren sind für einen beliebigen Codebalken und 
für das mittlere Lattenmeter in tabellarischer Form schriftlich und digital nachweisbar. 

3. Prüfzertifikate 

Die Prüfzertifikate der Kalibrierstellen weisen folgende Informationen aus: 

- Das mittlere Lattenmeter m0 für den mittleren Brennspurbereich (zweite bis 
vierte Spur) und seine Standardabweichung Sm. 

- Die Streuung der Lattenmeter m2, m3 und m4 der einzelnen Brennspuren zwei, 
drei und vier. 

- Ein Hinweis, ob die Präzisionsnivellierlatte die Forderungen der DIN 18717 
und dieser Feldanweisung erfüllen. 

Jede Präzisionsnivellierlatte, deren Abweichungen bezogen auf das mittlere Latten-
meter kleiner 20 ppm betragen und deren einzelne Brennspuren (zwei bis vier) eine 
Lattenmeter-Streuung von weniger als 10 ppm aufweisen, gilt als normgerecht nach 
DIN 18717 und ist für den Einsatz im DHHN 2006-2011 geeignet, vorbehaltlich an-
derweitiger Prüfkriterien. 

4. Kennzeichnung der Präzisions-Nivellierlatten 

Präzisionsnivellierlatten, die der DIN 18717 entsprechen, dürfen auf der Rückseite 
mit „DIN 18717“ gekennzeichnet werden. Sie müssen mit einer Seriennummer, dem 
Namen des Herstellers und des Eigners versehen sein. 
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Magnetfelduntersuchung der Nivellierinstrumente 
1. Einfluss des Erdmagnetfeldes 

Die systematische Auslenkung der Ziellinie eines Digitalnivelliers durch magnetische 
Felder, insbesondere das Erdmagnetfeld, wird heute durch die Hersteller dadurch 
klein gehalten, dass im Kompensatorbereich und am Kompensator selbst keine fer-
romagnetischen Materialien verwendet werden. Zur Untersuchung von Restfehlern 
durch Magnetfeldeinwirkungen ist in der Nivellement-Feldanweisung 2006–2011  
unter Abschnitt IV Nr. 2 festgelegt: 

„Die Unempfindlichkeit eines Digitalnivelliers gegenüber dem Erdmagnetfeld 
ist einmal entweder durch Laboruntersuchungen oder durch einen zertifizier-
ten Herstellernachweis zu belegen. Die zulässige Abweichung 
ZM = 0,0064 mgon (= 0,0207″ bzw. 0,1 mm/km) darf nicht überschritten werden 
…“ 

2. Kalibrieranweisung zur Untersuchung des Einflusses magnetischer 
Gleich- und Wechselfelder auf Digitalnivelliere 

2.1 Untersuchung des Einflusses magnetischer Gleichfelder 

Die Kalibrierstellen untersuchen den Einfluss magnetischer Gleichfelder auf den 
Kompensator des Digitalnivelliers mittels Helmholtz-Spule im Labor. Das Instrument 
wird einem Magnetfeld von kleiner 0,2 mT (Millitesla) ausgesetzt. Das entspricht ei-
nem Wert von etwa dem 10-fachen der Horizontalintensität des Erdmagnetfeldes von 
ca. 0,02 mT für Deutschland (Linthe 2007). Die Messungen erfolgen bei Zielweiten 
kleiner 30 m mit jeweils zwei unterschiedlich orientierten Magnetfeldeinrichtungen, 
die dem realen Erdmagnetfeld in Nord-Süd- bzw. in Süd-Nord-Messrichtung entspre-
chen. Die Einzelmessungen sind tabellarisch im Prüfzeritfikat nachzuweisen. Die  
Zielachsablenkung da darf die zulässige Abweichung von ZM nicht überschreiten. 

2.2 Untersuchung des Einflusses magnetischer Wechselfelder 

In der Örtlichkeit treten magnetische Wechselfelder in der Nähe von Starkstromlei-
tungen, Oberleitungen, elektrifizierter Bahnlinien, Transformatoren, Windkraftanla-
gen, Generatoren usw. auf. Die Kalibrierstellen untersuchen den Einfluss magneti-
scher Wechselfelder auf den Kompensator des Digitalnivelliers mittels Helmholtz-
Spule im Labor. Das Instrument wird einem magnetischen Wechselfeld von kleiner 
0,2 mT mit einer Frequenz von 50 Hz ausgesetzt. Die Einzelmessungen sind tabella-
risch im Prüfzertifikat nachzuweisen. Die Zielachsablenkung da darf die zulässige 
Abweichung von ZM nicht überschreiten. Nach der Untersuchung ist das Instrument 
zu entmagnetisieren, indem man das Magnetfeld auf den einfachen Wert zurückführt. 
           
3. Prüfzertifikat 

Die Prüfzertifikate der Kalibrierstellen weisen folgende Informationen aus: 

- Der ermittelte Einfluss da des magnetischen Gleich- und Wechselfeldes auf 
das Digitalnivellier. 
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- Eine Aussage, ob eine signifikante Abweichung vorliegt oder nicht und ob das 
Nivellier die Forderung der Nivellement-Feldanweisung 2006–2011 erfüllt. 
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